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BEKANNTMACHUNGEN

92.  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
dem Märkischen Kreis und der Stadt Neuenrade,  

zur Wahrnehmung statistischer Aufgaben

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 04.02.2025
31.04.008.01-009

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
dem Märkischen Kreis, vertreten durch den Landrat, 

Heedfelder Straße 45, 58509 Lüdenscheid 
– nachfolgend Kreis genannt - 

und der Stadt Neuenrade, vertreten durch den 
Bürgermeister, Alte Burg 1, 58809 Neuenrade 

- nachfolgend Kommune genannt -  
zur Wahrnehmung statistischer Aufgaben

Zwischen der Kommune und dem Kreis wird nach § 1 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Var. 4 und §§ 23 ff. des Gesetzes 
über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW), 
folgende delegierende öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung geschlossen:

Präambel

Die Kommune und der Kreis verfolgen die gemeinsame 
Zielsetzung, Verwaltungsleistungen effizient und effektiv 

zu erbringen. Es besteht Konsens darüber, dass zum Er-
reichen dieser Zielsetzung unter anderem auf interkom-
munale Zusammenarbeit gesetzt wird.

In diesem Kontext wird die abgeschottete Statistikstelle 
des Märkischen Kreises zukünftig als „Statistikstelle im 
Märkischen Kreis“ die Daten sammeln, speichern und 
auswerten, bei denen das Statistikgeheimnis, der Da-
tenschutz oder wirtschaftliche Erwägungen eine Daten-
verarbeitung durch eigene Dienststellen der Kommune 
nicht zulässt bzw. nicht zulassen. 

Die Kommune sowie der Kreis verpflichten sich zur kon-
struktiven, partnerschaftlichen und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit, bei der Gestaltung und Erfüllung 
dieser Aufgabe.

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

Die Kommune beauftragt die datenhaltenden Stellen 
(z.B. Rechenzentren) zur Weitergabe der Meldedaten an 
die „Statistikstelle im Märkischen Kreis“ bis auf Wider-
ruf, damit in der abgeschotteten Statistikstelle kleinräu-
mig gegliederte Bevölkerungsstatistiken z.B. über den 
Bestand (Bestandsstatistik) und die Bewegungen (Be-
wegungsstatistik) der Bevölkerung im Märkischen Kreis 
als Kommunalstatistik auf der Basis der Meldedaten er-
stellt werden können.

§ 2 Aufgaben

(1) Die „Statistikstelle im Märkischen Kreis“ erstellt zur 
Gewinnung der statistischen Informationen, die die Kom-
mune oder der Kreis zur Erfüllung ihrer bzw. seiner Auf-
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gaben benötigen, Kommunalstatistiken gem. § 1 Abs. 1 
Nr. 1 lit. b), § 8 Statistikgesetz NRW (LStatG NRW). Die-
ses umfasst auch die Gewinnung von Daten in kleintei-
ligen Gliederungen, so dass die „Statistikstelle im Mär-
kischen Kreis“ gem. § 12 LStatG NRW abzuschotten ist.

(2) Von der „Statistikstelle im Märkischen Kreis“ werden 
zukünftig folgende Aufgaben wahrgenommen:

a. Sammeln, Aufbereiten, Präsentieren und Weiterge-
ben von statistischen Einzel- und Aggregatdaten,

b. Erstellung von Sekundärstatistiken,
c. Unterstützung der Kommune bei Umfragen und sta-

tistischen Erhebungen,
d. Prognosen und Modellrechnungen,
e. Bereitstellung und Veröffentlichung der Informatio-

nen einschließlich Internet, auch zur eigenen Nut-
zung der Kooperationskommunen,

f. Unterstützung bei der fachgerechten Verwendung, 
Anwendung und Interpretation von statistischen 
Daten, Methoden und Instrumenten in den Verwal-
tungen der kooperierenden Kommunen,

g. Gestaltung des Raumbezugssystems einschließlich 
raumbezogener Schlüsselsysteme,

h. Georeferenzierung statistischer Daten durch Unter-
stützung des Sachgebietes 625 – Bereitstellung Ge-
obasisdaten / GIS,

i. Erstellung von thematischen Karten,
j. Führung der Informationen in einem Informations-

system.
(3) Geschäftsstatistiken auf der Grundlage von rechtmä-
ßig im Geschäftsgang der zuständigen Verwaltungsstel-
le angefallenen Daten (§ 9 LStatG NRW) und die Verar-
beitung von Daten, die nicht dem Datenschutz oder der 
statistischen Geheimhaltung (§ 13 LStatG NRW) unter-
liegen, sind von den Bestimmungen dieser öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung ausgenommen.

(4) Die Vorbereitung und Durchführung statistischer Er-
hebungen aufgrund von Bundes- oder Landesgesetzen 
sowie freiwilliger kommunalstatistischer Erhebungen 
und Umfragen bleibt Aufgabe der örtlichen Erhebungs- 
und Berichtsstelle, soweit durch Bundes- und Landes-
recht nichts anderes bestimmt ist. Bei Bedarf kann Un-
terstützungsleistung gewährt werden.

(5) Soweit für die Durchführung von Kommunalstatis-
tiken aufgrund von Bundes- oder Landesgesetzen Sat-
zungszwang besteht, wird der Märkische Kreis ermäch-
tigt, die zur Durchführung erforderlichen Regelungen 
durch eine für das gesamte Gebiet der Vereinbarungs-
partner geltende Satzung zu treffen.

§ 3 Personal- und Sachmitteleinsatz

Der Kreis stellt für die Aufgabenerfüllung eigenes Per-
sonal und eigene Sachmittel zur Verfügung.

§ 4 Kosten

(1) Für die in § 2 Abs. 2 genannten Aufgaben dieser Ver-
einbarung werden keine Kosten erhoben, solange die 
Daten aus verfügbarem Datenmaterial gewonnen wer-
den können. 

(2) Für spezielle Umfragen und/oder manuelle Datener-
hebungen, ist je nach Arbeitsaufwand eine Kostenüber-
nahme gesondert vertraglich zu vereinbaren. 

§ 5 Datenschutz

(1) Neben der Erhebung, Aufbereitung, Analyse und Pro-
gnose gehört auch die Speicherung von Daten für sta-
tistische Zwecke zu den Aufgaben der „Statistikstelle im 
Märkischen Kreis“. Bei der Speicherung von Daten sind 

neben den Bestimmungen der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO), des Gesetzes über die Statistik für 
Bundeszwecke (BStatG), des Landesstatistikgesetzes 
(LStatG NRW) und des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen (DSG NRW) auch spezialrechtliche Regelungen 
zu einzelnen Datenarten (z.B. meldebehördliche Daten, 
Ergebnisse des Zensus oder andere) zu beachten.

(2) Die „Statistikstelle im Märkischen Kreis“ stellt die 
Ergebnisse unter Beachtung des Datenschutzes der 
Kommune und dem Kreis zur Verfügung. Dieses ent-
bindet die Empfänger nicht von der Verpflichtung, die 
Ergebnisse verantwortungsvoll und entsprechend der 
DSGVO, dem BStatG, dem LStatG NRW und dem DSG 
NRW zu behandeln.

§ 6 Geheimhaltung/Abschottung

Die Fragen der Geheimhaltung und der Abschottung 
sind in der Dienstanweisung für die abgeschottete Sta-
tistikstelle des Märkischen Kreises vom 01.07.2024 gere-
gelt. Eine aktuelle Fassung dieser Dienstanweisung des 
Märkischen Kreises sowie künftige Änderungen werden 
der Kommune zur Kenntnis gegeben.

§ 7 Digitalisierung / einheitliche Webanwendung

Die „Statistikstelle im Märkischen Kreis“ trägt zur Di-
gitalisierung der Kommune bei. Die „Statistikstelle im 
Märkischen Kreis“ implementiert hierzu eine einheitli-
che Webanwendung für die Verwaltung, Politik und Be-
völkerung, die zur individuellen Präsentation und Aus-
wertung kommunaler georeferenzierter Statistiken und 
thematischer Karten genutzt werden kann.

§ 8 Beginn der Vereinbarung

Diese Vereinbarung bedarf gem. § 24 Abs. 2 GkG NRW 
der Genehmigung durch die Bezirksregierung Arnsberg. 
Sie wird am Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt wirksam.

§ 9 Dauer und Kündigung 

(1) Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird auf un-
bestimmte Zeit geschlossen. 

(2) Die Vereinbarung kann von jedem Vereinbarungs-
partner jeweils zum 31. Dezember des jeweiligen Jah-
res gekündigt werden. Die Kündigung muss spätestens 
jeweils zum 30. Juni in Schriftform erfolgen. 

(3) Die gesetzlichen Regelungen über eine außerordent-
liche Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unbe-
rührt. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann ge-
geben, wenn eine Einigung über die Anpassung der 
Vereinbarung gemäß § 12 trotz Schlichtung nicht zu-
stande kommt.

§ 10 Haftung und Versicherung

Der Kreis haftet nur für Schäden, die durch vorsätzli-
ches oder grob fahrlässiges Handeln seiner mit der Auf-
gabenwahrnehmung betrauten Bediensteten verursacht 
werden, soweit gesetzlich keine andere Haftung vorgese-
hen ist. Eine Haftung für Schäden, deren Eintreten nicht 
im Einflussbereich des Kreises liegt und durch die Ein-
wirkung höherer Gewalt entstehen (z.B. Katastrophen, 
Kriegslagen oder sonstiger außergewöhnlicher Notsitu-
ationen) ist ausgeschlossen. Der Kreis übernimmt auch 
keine Haftung für Schäden, die dadurch entstehen, dass 
die von der Kommune übermittelten Daten oder Infor-
mationen falsch und/oder unvollständig waren.

§ 11 Schlichtungsklausel

Sollte es zwischen den Beteiligten zu Streitigkeiten über 
die Auslegung dieser Vereinbarung kommen und lässt 
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sich keine Einigung zwischen den Beteiligten erzielen, 
unterwerfen sie sich dem Spruch der einzuberufenden 
Schlichtungsstelle der Bezirksregierung Arnsberg.

§ 12 Anpassungsklausel

(1) Ist aufgrund einer Veränderung rechtlicher oder tat-
sächlicher Rahmenbedingungen eine Änderung dieser 
Vereinbarung erforderlich, werden sich die Parteien mit 
dem Ziel ins Benehmen setzen, eine Anpassung dieser 
Vereinbarung herbeizuführen.

(2) Kann eine Einigung nach Abs. 1 nicht erzielt wer-
den, findet § 30 GkG NRW entsprechende Anwendung.

§ 13 Schlussbestimmungen und Salvatorische Klausel

(1) Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen 
und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der 
Schriftform.

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirk-
sam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wer-
den die übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 
Die Vereinbarungspartner sichern für diesen Fall zu, die 
betroffene Regelung durch eine wirksame oder durch-
führbare, dem Sinn der Vereinbarung entsprechende 
Regelung zu ersetzen, durch die der beabsichtigte Ver-
einbarungszweck erreicht wird. Entsprechendes gilt für 
Regelungslücken in der Vereinbarung.

Lüdenscheid, den 27.01.2025

Für den Märkischen Kreis:

gez. Marco Voge

-Landrat-

Für die Stadt Neuenrade: 16.01.2025

gez. A. Wiesemann

-Bürgermeister- 

Genehmigung

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwi-
schen dem Märkischen Kreis und der Stadt Neuenrade 
zur Wahrnehmung statistischer Aufgaben wird hiermit 
gemäß § 24 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit – GkG – vom 01.10.1979 (GV.NW.S. 
621) in der zur Zeit geltenden Fassung (SGV.NRW. 202) 
genehmigt. 

Bezirksregierung Arnsberg  Arnsberg, 04.02.2025
31.04.08.01-009

Im Auftrag

(König) (LS)

Bekanntmachung

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwi-
schen dem Märkischen Kreis und der Stadt Neuenrade 
zur Wahrnehmung statistischer Aufgaben und meine 
Genehmigung werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3 GkG 
öffentlich bekanntgemacht.

Bezirksregierung Arnsberg  Arnsberg, 04.02.2025
31.04.08.01-009

Im Auftrag

(König) (LS)

(951 
 
) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 73

93.  Satzungsänderung des Zweckverbandes  
Nahverkehr Westfalen-Lippe vom 30.01.2025 zur 

Satzung vom 28.05.2016 des Zweckverbandes 
Nahverkehr Westfalen-Lippe, zuletzt geändert 

durch Satzungsänderung vom 12.06.2023

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 06.02.2025
31.04.12-001

Präambel

Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe verfolgt 
das Ziel einer ausreichenden und mit dem öffentlichen 
straßengebundenen Personennahverkehr (ÖSPV) koor-
dinierten Bedienung der Bevölkerung mit Schienenper-
sonennahverkehrsleistungen (SPNV) in seinem Zweck-
verbandsgebiet sicherzustellen.

Der Zweckverband und seine Mitglieder werden sich je-
weils bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Herstel-
lung eines integrierten und aufeinander abgestimmten 
Nahverkehrs in der Region aktiv unterstützen und u.a. 
dafür Sorge tragen, dass die dazu gefassten Beschlüs-
se in ihrem jeweiligen Einfluss-/Zuständigkeitsbereich 
umgesetzt und unter Beachtung der regionalen Ver-
kehrsbeziehungen den weiteren Ausbau des Verkehrs-
systems fördern. 

Der Zweckverband in seiner Funktion als SPNV-Aufga-
benträger und die im Zweckverbandsgebiet belegenen 
ÖSPV-Aufgabenträger nach § 3 Abs. 1 1. Fall (derzeit 
der Zweckverband Nahverkehrsverbund Paderborn/
Höxters sowie die kreisfreien Städte und Landkreise mit 
Ausnahme der Landkreise Paderborn und Höxter) bilden 
gemeinsam eine Gruppe von Behörden im Sinne von Art. 
2 lit. b) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007.

§ 1

Name und Sitz

(1)  Der Zweckverband führt den Namen „Nahverkehr 
Westfalen-Lippe (NWL)“.

(2)  Der Zweckverband hat seinen Sitz in Unna.

§ 2

Verbandsmitglieder

(1) Mitglieder des Verbandes sind die Zweckverband Mo-
bilität Ruhr-Lippe (nachfolgend ZRL), Zweckverband 
Mobilität Münsterland (nachfolgend ZVM), Verkehrs-
verbund Ostwestfalen-Lippe (nachfolgend VVOWL), 
Zweckverband Nahverkehrsverbund Paderborn/Höx-
ter (nachfolgend nph) und Zweckverband Personen-
nahverkehr Westfalen-Süd (nachfolgend ZWS).

(2) Kreisangehörige Gemeinden oder andere juristische 
Personen des öffentlichen Rechts, die im Zweckver-
bandsgebiet belegen und zudem ÖSPV-Aufgabenträ-
ger nach § 3 Abs. 1 2. Fall ÖPNVG NRW oder auf Basis 
einer Übertragung von entsprechenden hoheitlichen 
Zuständigkeiten nach dem GKG NRW sind, können 
sich der Gruppe von Behörden mittels öffentlich-
rechtlicher Vereinbarung anschließen.

§ 3

Verbandsgebiet

Das Gebiet des Zweckverbands (Verbandsgebiet) er-
streckt sich auf das Gebiet der kreisfreien Städte Biele-
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feld, Hamm, Münster sowie der Kreise Borken, Coesfeld, 
Gütersloh, Herford, Hochsauerlandkreis, Höxter, Lippe, 
Märkischer Kreis, Minden-Lübbecke, Olpe, Paderborn, 
Siegen-Wittgenstein, Soest, Steinfurt, Unna und Wa-
rendorf, das sich aus der anliegenden Karte (Anlage 1) 
ergibt. Werden die Grenzen von Mitgliedsgebietskörper-
schaften geändert, die zugleich Grenzen des Zweckver-
bandes sind, so werden dadurch auch die Verbands-
grenzen geändert.

§4

Aufgaben

(1) Dem Zweckverband wurde die Aufgabe der „Planung, 
Organisation und Ausgestaltung des Schienenper-
sonennahverkehrs (SPNV)“ § 5 Abs. 3 Satz 1 ÖPNVG 
NRW als Aufgabenträger (§ 3 ÖPNVG NRW) übertra-
gen. In Anlehnung an § 2 Abs. 3 ÖPNVG NRW verfolgt 
er das Ziel eine angemessene Bedienung der Bevöl-
kerung mit SPNV zu gewährleisten und bietet als Teil 
einer Gruppe von Behörden im Sinne von Art. 2 lit. b) 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemeinsam mit den 
ÖSPV-Aufgabenträgern integrierte öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste gem. Art. 2 lit. m) Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 an. Er hat darüber hinaus in 
Zusammenarbeit mit dem Land, seinen Mitgliedern 
sowie den übrigen ÖSPV-Aufgabenträgern und Ver-
kehrsunternehmen auf eine integrierte Verkehrsge-
staltung im ÖPNV hinzuwirken, insbesondere auf die 
Fortentwicklung der bestehenden Gemeinschaftsta-
rife, auf die Bildung kooperationsraumübergreifen-
der Tarife mit dem Ziel eines landesweiten Tarifs, 
auf ein koordiniertes Verkehrsangebot im ÖPNV und 
einheitliche Beförderungsbedingungen, Produkt- und 
Qualitätsstandards, kompatible, auch die Digitalisie-
rungstechnik nutzende Fahrgastinformations- und 
Betriebssysteme und ein übergreifendes Marketing. 
Der Zweckverband hat darüber hinaus auf eine Aus-
gestaltung angemessener Kundenrechte durch Auf-
nahme von entsprechenden Regelungen in die Tarif-
bestimmungen des Gemeinschaftstarifs hinzuwirken. 

(2) Der Zweckverband stellt zur Sicherung und zur Ver-
besserung des SPNV einen Nahverkehrsplan gem. § 
8 Abs. 1 Satz 1 ÖPNVG mit Zustimmung seiner Mit-
glieder und im Benehmen mit den sonstigen betrof-
fenen Gebietskörperschaften auf. Der Zweckverband 
wirkt an der Festlegung des im besonderen Landes-
interesse liegenden SPNV-Netzes und dessen Fort-
schreibung mit. 

(3) Der Zweckverband bestellt und finanziert Verkehrs-
dienstleistungen im Bereich des SPNV. Diese Aufgabe 
schließt die Befugnis des Zweckverbandes ein, SPNV-
Fahrzeuge sowie sonstige damit zusammenhängende 
Infrastruktur zu finanzieren, zu beschaffen und zu 
veräußern sowie Eisenbahnverkehrsunternehmen 
diese SPNV-Fahrzeuge zur Nutzung zu überlassen.

(4) Dem Zweckverband obliegt die Förderung von Inve-
stitionen des ÖPNV, insbesondere von Investitionen 
in die Infrastruktur. Der Zweckverband hat einen 
jährlichen Katalog der mit den Mitteln der pauscha-
lierten Investitionsförderung des § 12 ÖPNVG zu för-
dernden Maßnahmen festzulegen und seiner Bewil-
ligungsbehörde anzuzeigen. Der Zweckverband ist 
Bewilligungsbehörde für die Zuwendungen für Inve-
stitionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse 
gem. § 13 ÖPNVG.

(5) Die Durchführung des Verkehrs im SPNV ist nicht 
Aufgabe des Zweckverbandes, sondern der Eisen-
bahnverkehrsunternehmen. Ungeachtet des Satz 1 
ist der Zweckverband befugt, sich an Eisenbahnver-
kehrsunternehmen zu beteiligen sowie Direktverga-
ben an vom Zweckverband wie eine eigene Dienststel-
le kontrollierte Eisenbahnverkehrsunternehmen zur 
Durchführung des Verkehrs im SPNV vorzunehmen. 
Der Zweckverband wirkt gegenüber allen Eisenbahn-
verkehrsunternehmen darauf hin, dass ein bedarfs-
gerechtes Leistungsangebot erbracht und sparsam 
gewirtschaftet wird sowie alle Möglichkeiten zur Rati-
onalisierung ausgeschöpft und marktwirtschaftliche 
Grundsätze beachtet werden.

(6) Der Zweckverband kann sich zur Durchführung sei-
ner Aufgaben der Hilfe Dritter, insbesondere seiner 
Mitgliedsverbände bedienen. Die Aufgabenträger nach 
§ 3 Abs. 1 ÖPNVG können durch öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung weitere Aufgaben auf den Zweckver-
band im Einvernehmen mit allen Mitgliedsverbän-
den übertragen.

(7) Der Zweckverband arbeitet bei der Planung, Organi-
sation und Ausgestaltung von Linienverkehren des 
SPNV, die das Gebiet anderer SPNV-Aufgabenträger 
berühren, mit diesen zusammen.

(8) Der Zweckverband ist berechtigt, sich im Rahmen 
seiner Aufgaben an der Bildung von Einrichtungen, 
(Zweck-)Verbänden und Gesellschaften des öffent-
lichen und/oder privaten Rechts zu beteiligen oder 
diese (mit) zu gründen. Die Vorgaben der GO NRW, 
insbesondere die §§ 107 ff. GO NRW sind zu beach-
ten. Zur Wahrnehmung und Durchführung der Auf-
gaben gem. Abs. 3 Satz 2 errichtet der Zweckverband 
einen Eigenbetrieb und erlässt hierzu eine Betriebs-
satzung.

(9) Der Zweckverband nimmt in seinem Zuständigkeits-
bereich die Aufgabe eines Trägers öffentlicher Belan-
ge (TöB) wahr.

§ 5 

Organe des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversamm-
lung und der Verbandsvorsteher.

§ 6

Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist die Vertretungskör-
perschaft des Zweckverbands und besteht aus den 
Vertretern der Verbandsmitglieder. 

(2) Die Vertreter der Verbandsmitglieder in der Verbands-
versammlung werden durch die Verbandsversamm-
lungen der Mitgliedsverbände für deren Wahlzeit aus 
ihrer Mitte nach den Grundsätzen des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit gewählt. Für jeden 
Vertreter in der Verbandsversammlung ist ein Stell-
vertreter für den Fall der Verhinderung zu wählen. 
Jeder gewählte Vertreter eines Verbandsmitglieds in 
der Verbandsversammlung hat eine Stimme. 

 Der Amtsantritt nach einer allgemeinen Kommunal-
wahl erfolgt 6 Monate nach dem Wahltag der Stich-
wahl gemäß § 46c Abs. 2 Satz 1 Kommunalwahlge-
setz NRW (KWahlG), im Übrigen mit der ersten Teil-
nahme an einer Sitzung der Verbandsversammlung.

(3) Der Verbandsvorsteher und – soweit vorhanden – der 
Geschäftsführer des Zweckverbandes ist verpflichtet, 
an den Sitzungen der Verbandsversammlung teilzu-
nehmen; der Verbandsvorsteher und die Geschäfts-
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führer der Mitgliedsverbände sind berechtigt, an den 
Sitzungen der Verbandsversammlung teilzunehmen. 

 Kreisangehörige Gemeinden oder andere juristische 
Personen des öffentlichen Rechts, die der Gruppe von 
Behörden nach § 2 Abs. 2 beigetreten sind, haben 
ebenfalls die Möglichkeit, nach einem entsprechenden 
Beschluss der Verbandsversammlung mit einem Gast-
status an den Sitzungen der Verbandsversammlung 
mit einem entsandten Vertreter mit beratender Stim-
me teilzunehmen.

(4) Der ZRL entsendet 12 Vertreter, der ZVM 11 Vertre-
ter, der VVOWL 10 Vertreter, der ZWS 6 Vertreter und 
nph 6 Vertreter.

(5) Die Vertreter üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für 
die sie bestellt sind, bis zum Amtsantritt der neube-
stellten Vertreter weiter aus.

(6) Die Mitglieder der Verbandsversammlung können 
sich zu Fraktionen zusammenschließen. § 56 Absatz 
1 Satz 1 GO NRW gilt entsprechend. Das gesetzliche 
Weisungsrecht der die Mitglieder der Verbandsver-
sammlung entsendenden Zweckverbandsmitglieder 
sowie die Unterrichtungspflicht der entsandten Mit-
glieder nach § 113 GO NRW gelten auch im Falle der 
Fraktionsbildung uneingeschränkt vorrangig. Eine 
Fraktion setzt sich aus mindestens drei ordentlichen 
Mitgliedern der Verbandsversammlung zusammen. 
Jede Fraktion gibt sich zu Beginn der jeweiligen Wahl-
periode ein Fraktionsstatus. 

(7) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und 
Entscheidungsfindung in der Verbandsversammlung 
mit. Sie können insoweit ihre Auffassung öffentlich 
darstellen. Ihre innere Ordnung muss demokratischen 
und rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen. 
Fraktionssitzungen können auch ganz oder teilweise 
in digitalisierter Form als Telefon- oder Videokonfe-
renz durchgeführt werden (Online-Sitzungen).

§ 7

Zuständigkeit der Verbandsversammlung; Bildung 
von Ausschüssen

(1) Die Verbandsversammlung beschließt über alle we-
sentlichen Angelegenheiten des Verbandes, sofern 
nicht durch das GkG NRW oder aufgrund dieser Sat-
zung die Zuständigkeit des Verbandsvorstehers oder 
eines anderen Gremiums des NWL begründet ist. Sie 
ist berechtigt, sich Entscheidungen in allen Angele-
genheiten vorzubehalten oder an sich zu ziehen, die 
sie für wesentlich hält. 

 Die Verbandsversammlung ist oberste Dienstbehörde 
im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 3 Landesbeamtengesetz 
der beim Zweckverband beschäftigten Beamten. 

 Die Verbandsversammlung bildet einen Vergabeaus-
schuss und kann weitere Ausschüsse sowie einen 
Ältestenrat bilden und Entscheidungen an die Aus-
schüsse delegieren.

(2) Die Verbandsversammlung entscheidet insbesondere 
über folgende Angelegenheiten unter Beachtung der 
jeweils angegebenen Mehrheits- und Zustimmungs-
erfordernisse:
a)  die Änderung der Verbandssatzung (2/3 der sat-

zungsmäßigen Stimmen/Zustimmung aller Mit-
gliedsverbände),

b)  Auflösung des Zweckverbandes (2/3 der satzungs-
mäßigen Stimmen),

c) Aufnahme und Ausscheiden von Verbandsmit-
gliedern (2/3 der satzungsmäßigen Stimmen),

d) Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des 
Nahverkehrsplans (2/3 der satzungsmäßigen 
Stimmen/Zustimmung aller Mitgliedsverbände),

e)  alle wesentlichen Grundlagen der Finanzierung 
des SPNV (2/3 der satzungsmäßigen Stimmen/ 
Zustimmung aller Mitgliedsverbände),

f)  Verkehrsverträge: Start des Verfahrens und De-
finition des Vergabegegenstandes (2/3 der sat-
zungsmäßen Stimmen); Wesentliche Verände-
rungen oder Aufhebung von Verkehrsverträgen 
(2/3 der satzungsmäßen Stimmen/Zustimmung 
der betroffenen Mitgliedsverbände).

g)  Festlegung des Förderkatalogs gem. § 12 Abs. 5 
ÖPNVG (2/3 der satzungsmäßigen Stimmen)

h)  Entscheidung über die Herstellung des Einver-
nehmens bei der Festlegung und Fortschreibung 
des SPNV-Netzes gem. § 7 Abs. 4 ÖPNVG (2/3 der 
satzungsmäßigen Stimmen/Zustimmung aller 
Mitgliedsverbände),

i) Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammlung 
und der Stellvertreter (Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen),

j) Wahl bzw. Bestellung und Entlassung bzw. Ab-
berufung des Verbandsvorstehers und des Stell-
vertreters (2/3 der satzungsmäßigen Stimmen)

k)  Bestellung und Abberufung sowie Beförderung 
bzw. Höhergruppierung des Geschäftsführers/ 
der Geschäftsführerin (Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen)

l)  Erlass der Haushaltssatzung und die Festlegung 
des Haushaltsplans einschließlich der Verband-
sumlage und ihrer Grundlagen (Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen),

m) Feststellung der Jahresrechnung/des Jahresab-
schlusses (Mehrheit der abgegebenen Stimmen),

n)  Einrichtung und Aufgabe von Geschäftsstellen 
(Mehrheit der abgegebenen Stimmen/Zustimmung 
der betroffenen Mitgliedsverbände),

o)  Mitgliedschaft des Zweckverbandes in anderen 
Verbänden, Gesellschaften und Organisationen 
ab einem Mitgliedsbeitrag von mehr als 15.000 
Euro p.a. (2/3 der satzungsmäßigen Stimmen),

p)  Geschäftsordnungen des Verbandsvorstehers und 
der Geschäftsführung (2/3 der satzungsmäßigen 
Stimmen),

q) Wahl und Abberufung der in die Organe und Gre-
mien von Beteiligungsgesellschaften zu entsen-
denden Vertreter des Zweckverbandes in entspre-
chender Anwendung des § 50 Absatz 4 GO NRW 
(2/3 der satzungsmäßigen Stimmen),

r) Erteilung von Weisungen zur Stimmabgabe in den 
Organen und Gremien von Beteiligungsgesell-
schaften des Zweckverbands (2/3 der satzungs-
mäßigen Stimmen),

s) Entscheidung über die Zustimmung zu Entschei-
dungen der Organe und Beteiligungsgesellschaf-
ten des Zweckverbands (2/3 der satzungsmäßigen 
Stimmen), 

(3) Die entsandten Vertreter des Zweckverbandes sind 
bei der Stimmabgabe in Organen und Ausschüssen 
der Tochter-/Beteiligungsgesellschaften des Zweck-
verbands an Weisungen der Verbandsversammlung 
gebunden (u.a. § 114a Abs. 7 Satz 3 Ziffern 1 und 2 
GO NRW).
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(4) Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschäfts-
ordnung die sie mit 2/3 Mehrheit der satzungsmä-
ßigen Stimmen beschließt. In ihr sind insbesondere 
das Verfahren, die Ladungsfrist, die Form der Ein-
berufung sowie die Geheimhaltung wettbewerbsre-
levanter Daten sowie – unter Beachtung der gesetz-
lichen Anforderungen insb. an die Her-/Sicherstel-
lung der Öffentlichkeit – auch die Möglichkeit zur 
Durchführung von digitalen Sitzungen zu regeln.

(5) Die Verbandsversammlung bildet einen Vergabeaus-
schuss, der zuständig ist für die Durchführung von 
Vergabeverfahren bei Verkehrsverträgen und son-
stigen Ausschreibungen mit einem Auftragswert grö-
ßer 1 Mio. Euro einschließlich der zum Abschluss 
des Vergabeverfahrens notwendigen Vergabeentschei-
dung. Die Bestimmung der auszuschreibenden Leis-
tungen und der Vergabe- und Auswahlkriterien bleibt 
der Verbandsversammlung nach Absatz 1 vorbehal-
ten. Näheres regelt die Geschäftsordnung des Ver-
gabeausschusses, die die Verbandsversammlung 
mit 2/3 Mehrheit der satzungsgemäßen Stimmen 
beschließt.

(6) Die Verbandsversammlung kann zusätzlich zu dem 
Vergabeausschuss nach Abs. 5 weitere Ausschüsse 
sowie Entscheidungen an die Ausschüsse delegieren.

(7)  Auf die Wahl der Vorsitzenden von Ausschüssen im 
Sinne der Satzung werden die Grundsätze des Ver-
hältniswahlrechts im Sinne von § 8 Abs. 1 der Sat-
zung entsprechend angewandt. Gleiches gilt für die 
Möglichkeit zu geheimen Wahlen nach § 8 Abs. 1 
dieser Satzung.

§ 8 

Vorsitz und Einberufung der Verbandsversamm-
lung

(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte 
ohne Aussprache für die Dauer einer Kommunal-
wahlperiode einen Vorsitzenden und vier stellvertre-
tende Vorsitzende, so dass alle Mitgliedsverbände re-
präsentiert sind. Bei der Wahl des Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung und seiner zwei Stellvertre-
ter wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
in einem Wahlgang abgestimmt. § 67 Abs. 2 Sätze 2 
bis 6 GO NRW gelten entsprechend. Näheres regelt 
die Geschäftsordnung. 

 Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner zwei Stell-
vertreter während einer Wahlperiode aus der Ver-
bandsversammlung aus, ist der Nachfolger für den 
Rest der Wahlperiode ohne Aussprache zu wählen. § 
50 Absatz 3 Satz 7 GO NRW gilt entsprechend. Nä-
heres regelt die Geschäftsordnung der Verbandsver-
sammlung.

 Die Wahlen gemäß Satz 1 und Satz 4 erfolgen nur 
dann in geheimer Abstimmung, wenn die Verbands-
versammlung mit einem Fünftel der satzungsgemäßen 
Stimmen eine geheime Abstimmung beschließt.

(2)  Der Vorsitzende der Verbandsversammlung leitet die 
Verbandsversammlung und beruft sie jeweils schrift-
lich unter Angabe der Tagesordnung und Beifügung 
der Vorlagen ein. Vorlagen, die zunächst nicht bei-
gefügt werden können, sind unverzüglich nachzu-
reichen. Die Aufstellung der Tagesordnung erfolgt 
durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung 
im Benehmen mit dem dem Verbandsvorsteher. Zwi-
schen dem Zugang der Einladung und dem Sitzungs-

tag müssen mindestens 10 Werktage liegen, wobei 
der Tag der Absendung der Einladung und der Ver-
sammlungstag nicht mitgerechnet werden. In eiligen 
Fällen kann der Vorsitzende die Ladungsfrist auf 7 
Kalendertage abkürzen. Hierauf ist in der Einladung 
ausdrücklich hinzuweisen.

(3)  Die Verbandsversammlung ist mindestens zweimal 
im Jahr einzuberufen. Sie ist unverzüglich einzube-
rufen, wenn es die Geschäftslage erfordert, ein Mit-
gliedsverband oder der Verbandsvorsteher die Einbe-
rufung unter Angabe der Verhandlungsgegenstände 
verlangen.

(4) Zu der konstituierenden Sitzung einer neuen Wahl-
periode lädt der bis dahin amtierende  Vorsitzende 
der Verbandsversammlung ein, zu der jeweils ersten 
Sitzung nach der Neubildung der Zweckverbands-
versammlung lädt sodann der neue Vorsitzende der 
Verbandsversammlung oder einer seiner zwei Stell-
vertreter ein.

§ 9 

Beschlussfähigkeit, Abstimmung, Niederschrift

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
ordnungsgemäß geladen ist und mehr als 2/3 der sat-
zungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsversamm-
lung anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit kann 
in einer Frist von einer Woche mit derselben Tages-
ordnung zu einer weiteren Sitzung eingeladen wer-
den. Für diese Sitzung ist die Verbandsversammlung 
ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mit-
glieder der Verbandsversammlung beschlussfähig. In 
der Einladung ist auf diesen Umstand ausdrücklich 
hinzuweisen.

(2) Jedes Mitglied der Verbandsversammlung hat eine 
Stimme. 

(3) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden grund-
sätzlich mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst, soweit sich nicht aus dem Gesetz über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit oder dieser Satzung 
etwas anderes ergibt. 

Wahlen werden, wenn weder das Gesetz etwas anderes 
bestimmt noch jemand widerspricht, durch offene 
Abstimmung, sonst durch Abgabe von Stimmzetteln 
vollzogen. Gewählt wird, wer mehr als die Hälfte der 
gültigen Stimmen erreicht hat. Erreicht niemand diese 
Mehrheit, so findet zwischen den Personen, die die 
beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben, eine 
Stichwahl statt. Gewählt ist, wer in dieser Stichwahl 
die meisten Stimmen auf sich vereint. Bei Stimm-
gleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu zie-
hende Los.

(4) Beschlüsse im Sinne von § 7 Abs. 1 S. 4 sind in der 
Verbandsversammlung einstimmig zu fassen. Be-
schlüsse, die überwiegend oder ausschließlich An-
gelegenheiten einzelner Mitgliedsverbände betreffen, 
bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit der Ver-
treter der betroffenen Mitgliedsverbände. Beschlüsse 
über den Abschluss eines Verkehrsvertrages bedür-
fen der Zustimmung des Mitgliedsverbands, in des-
sen Gebiet Vertragsleistungen erbracht werden. 

(5) Über jede Sitzung der Verbandsversammlung ist eine 
Niederschrift anzufertigen. Diese ist von dem Vorsit-
zenden der Verbandsversammlung und einem seinem 
Vertreter zu unterzeichnen. Einwendungen gegen die 
Niederschrift sind schriftlich gegenüber dem Vorsit-



Amtsblatt Nr. 07 /2025   79 

zenden der Verbandsversammlung zu erheben. Wer-
den solche Einwendungen nicht innerhalb von drei 
Wochen seit Zugang der Niederschrift erhoben, gilt 
die Niederschrift als genehmigt.

(6) Ist im Falle dringender Angelegenheiten, die der Ent-
scheidung der Verbandsversammlung unterliegen, die 
rechtzeitige Einberufung der Verbandsversammlung 
nicht möglich und kann die Entscheidung nicht auf-
geschoben werden, weil sonst erhebliche Nachteile 
oder Gefahren entstehen können, kann der Vorsitzen-
de der Verbandsversammlung – im Falle seiner Ver-
hinderung sein (erster) Stellvertreter – mit einem Mit-
glied der Verbandsversammlung entscheiden. Diese 
Entscheidungen sind der Verbandsversammlung in 
der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 
Die Verbandsversammlung kann die Dringlichkeits-
entscheidung aufheben, soweit nicht schon Rechte 
anderer durch die Ausführung des Beschlusses ent-
standen sind.

(7) Wenn und solange nach § 11 Infektionsschutzgesetz 
NRW (oder einer anderen Rechtsgrundlage mi ähn-
licher Zielsetzung) eine epidemische Lage von beson-
derer Tragweite festgestellt ist, können eilbedürftige 
Angelegenheiten, die der Entscheidung der Verbands-
versammlung unterliegen, im vereinfachten Verfahren 
gemäß § 15b GkG NRW getroffen werden, wenn sich 
2/3 der Mitglieder der Verbandsversammlung mit der 
schriftlichen Abgabe der Stimmen einverstanden er-
klären. Näheres regelt die Geschäftsordnung.

§ 10

Verbandsvorsteher

(1) Die Verbandsversammlung wählt grundsätzlich aus 
der Mitte der ehrenamtlichen Verbandsvorsteher 
seiner Verbandsmitglieder auf Vorschlag eines Mit-
gliedsverbandes für die Dauer der jeweiligen Kommu-
nalwahlperiode, jedoch höchstens für die Dauer des 
Hauptamtes des jeweils Gewählten bzw. die Dauer 
seines Amtes als Verbandsvorsteher des ihn entsen-
denden Mitgliedzweckverbands (vgl. Abs. 2), abhängig 
davon welches als erstes endet, einen Verbandsvor-
steher und vier Stellvertreter, so dass alle Mitglieds-
verbände auf dieser Ebene vertreten sind. Das Vor-
schlagsrecht nach Satz 1 steht den Zweckverbänden 
entsprechend ihrer Größe in folgender zeitlicher Rei-
henfolge zu:

- Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 
Ruhr-Lippe („ZRL“)

-  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 
Münsterland („ZVM“)

- Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe („VVOWL“)

- Nahverkehrsbund Paderborn/Höxter („nph“)

- Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd 
(„ZWS“)

 Steht das Vorschlagsrecht dem ZWS zu, liegt dieses in 
der darauffolgenden Kommunalwahlperiode sodann 
wieder beim ZRL, so dass die vorgenannte Reihen-
folge erneut beginnt. Das Vorschlagsrecht erstreckt 
sich auch auf die zu wählenden Stellvertreter.

 Verzichtet ein Mitgliedsverband darauf, seinen eige-
nen Verbandsvorsteher vorzuschlagen und schlägt 
stattdessen die Wiederwahl des Verbandsvorstehers 
vor, bleibt die zeitliche Reihenfolge des Vorschlags-
rechts unverändert, so dass nach Ablauf der Wie-

derwahlperiode das Vorschlagsrecht dem nächsten 
Verband in der in Satz 2 vorgesehenen Reihenfolge 
zusteht. Näheres regelt die Geschäftsordnung des/
der Verbandsvorsteher(in). 

(2)  Die Amtszeit des Verbandsvorstehers und der Stell-
vertreter endet jeweils vorzeitig mit dem Ausschei-
den aus dem Hauptamt oder der Neuwahl bzw. der 
Wiederwahl oder dem Ausscheiden aus dem Amt des 
Verbandsvorstehers des ihn jeweils entsendenden 
Mitgliedszweckverbands. Im Falle des Verlustes ihres 
Hauptamtes infolge einer Wahl gemäß § 65 Abs. 1 
GO NRW bzw. § 44 Abs. 1 der KrO NRW oder eines 
sonstigen Grundes (z.B. Rücktritt, Abwahl etc.), üben 
sie ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt 
sind, bis zum Amtsantritt des neu gewählten Ver-
bandsvorstehers bzw. der neu gewählten Stellver-
treter weiter aus. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann - wenn 
es nach Art und Umfang der wahrzunehmenden Auf-
gaben zweckmäßig ist - die Verbandsversammlung 
beschließen einen hauptamtlichen Verbandsvorste-
her zu bestellen. Als hauptamtlicher Verbandsvor-
steher kann bestellt werden, wer die für dieses Amt 
erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde 
besitzt. Die Stelle ist öffentlich auszuschreiben. Die 
Amtszeit des Verbandsvorstehers beträgt 5 Jahre. 
Er ist in das Beamtenverhältnis oder Angestellten-
verhältnis auf Zeit zu berufen. Er ist berechtigt und 
auf Verlangen der Verbandsversammlung verpflichtet, 
an den Sitzungen und den Sitzungen etwa gebildeter 
Ausschüsse teilzunehmen. Abweichend von den Ab-
sätzen 1 und 2 wird im Falle eines hauptamtlichen 
Verbandsvorstehers nur ein Stellvertreter bestellt. Er 
wird von der Verbandsversammlung aus seiner Mitte 
gewählt. Das in Absatz 1 enthaltene Vorschlagsrecht 
eines Mitgliedsverbände für den Stellvertreter entfällt. 
§ 8 Abs. 1 und §7 Abs. 7 der Satzung gelten entspre-
chend.

(4) Grundlagen, Zuständigkeiten sowie die Rechte und 
Pflichten des Verbandsvorstehers ergeben sich aus 
dem GkG, dieser Satzung, der Geschäftsordnung für 
den Verbandsvorsteher sowie der Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung.

(5) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte 
sowie die übrige Verwaltung des Zweckverbandes nach 
Maßgabe der geltenden Gesetze, der Verbandssat-
zung, der Geschäftsordnung für den Verbandsvorste-
her sowie der Beschlüsse der Verbandsversammlung, 
unterzeichnet die Bekanntmachungsanordnungen 
der von der Verbandsversammlung beschlossenen 
Satzungen und vertritt den Zweckverband gericht-
lich und außergerichtlich. Der Verbandsvorsteher 
entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, welche 
Geschäfte solche der laufenden Verwaltung im Sinne 
des § 16 Abs. 2 Satz 1 GkG i.V.m. § 10 Abs. 4 Satz 
1 der Satzung des NWL sind.

(6) Verpflichtungserklärungen des Zweckverbandes sowie 
die Bevollmächtigung zu Verpflichtungserklärungen 
des Zweckverbandes sind vom Verbandsvorsteher und 
dem stellvertretenden Verbandsvorsteher zu unter-
zeichnen. In Fällen äußerster Dringlichkeit genügt 
gemäß § 16 Absatz 4 Satz 3 GkG die Unterschrift des 
Verbandsvorstehers oder die seines stellvertretenden 
Verbandsvorstehers. In diesem Fall ist unverzüglich 
die Genehmigung der Verbandsversammlung zu die-
ser Erklärung verbunden mit der Zustimmung zu der 
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Feststellung, dass ein Fall äußerster Dringlichkeit 
vorlag, einzuholen.

(7)  Der ehrenamtliche Verbandsvorsteher (Abs. 1 und 2) 
bedient sich zur Erledigung seiner Aufgaben eines Ge-
schäftsführers. Rechte und Pflichten des Geschäfts-
führers sowie die Zusammenarbeit zwischen Ver-
bandsvorsteher und Geschäftsführer werden im Ein-
zelnen in der Geschäftsordnung der Geschäftsfüh-
rung geregelt. 

 Der Geschäftsführer ist nach Maßgabe der Geschäfts-
ordnung und entsprechender Anweisungen des Ver-
bandsvorstehers zur Abgabe von Erklärungen nach 
§ 16 Abs. 4 GkG i.V.m. § 64 Abs. 2 bis 4 GO NRW 
berechtigt.

(8) Der Verbandsvorsteher hat jährlich vor Beginn des 
Haushaltsjahres den Entwurf des Haushaltsplans 
der Verbandsversammlung vorzulegen. Das Haus-
haltsjahr ist das Kalenderjahr.

(9) Der Verbandsvorsteher ist Dienstvorgesetzter aller Mit-
arbeiter des Zweckverbandes. Dienstvorgesetzter des 
Verbandsvorstehers ist die Verbandsversammlung.

§ 11 

Dienstkräfte/Aufgabendurchführung

Der Zweckverband stellt zur Erledigung seiner Aufgaben 
Beamte/Beamtinnen und/oder Beschäftigte ein. Über die 
Einstellung, Anstellung, Beförderung bzw. Höhergrup-
pierung und Entlassung der Beamten/Beamtinnen und 
der Beschäftigten entscheidet im Rahmen des Stellen-
plans grundsätzlich der Verbandsvorsteher als Dienst-
vorgesetzter, sofern er diese Kompetenz nicht auf den 
Geschäftsführer zur selbständigen Erledigung im Sinne 
von § 10 übertragen hat. Näheres hierzu bestimmt die 
Geschäftsordnung für den Verbandsvorsteher bzw. für 
die Geschäftsführung.

§ 12

Beirat

(1) Der Zweckverband errichtet einen Beirat, der be-
ratende Funktion für den Verbandsvorsteher sowie – 
soweit vorhanden – dem Geschäftsführer ausübt. Im 
Rahmen dieser Funktion stellt der Beirat vorrangig die 
grundsätzliche Beratung in allen Angelegenheiten des 
Zweckverbandes einschließlich des gegenseitigen Infor-
mationsaustausches zwischen dem Zweckverband und 
den Verbandsmitgliedern sowie der Abstimmung von den 
Zweckverband betreffenden Themen der Verbandsmit-
glieder sicher. Der Beirat besteht aus sechs Mitgliedern. 
Jedes Verbandsmitglied ist befugt, jeweils ein Mitglied in 
den Beirat zu entsenden. Bei den zu entsendenden Bei-
ratsmitgliedern handelt es sich um die Geschäftsführer 
der Mitgliedsverbände. Der Verbandsvorsteher des NWL 
ist berechtigt, an den Sitzungen teilzunehmen.

(2) Die Mitglieder des Beirats üben das ihnen übertra-
gene Amt grundsätzlich persönlich aus. Bei Verhinde-
rung kann sich jedes entsandte Beiratsmitglied jeweils 
durch den stellvertretenden Geschäftsführer des jewei-
ligen Mitgliedszweckverbands vertreten lassen. 

(3) Der Beirat tagt mindestens 4 mal pro Geschäftsjahr. 
Die Sitzungstermine des Beirates werden für das jewei-
lige Kalenderjahr mit Kenntnis von den Sitzungstermi-
nen der Verbandsversammlung in Anlehnung an den Sit-
zungsturnus der Verbandsversammlung terminiert. Die 
Ladung zu den Sitzungen des Beirates erfolgt durch den 

Geschäftsführer des Zweckverbandes. Über Informatio-
nen, welche die Beiratsmitglieder in ihrer Funktion als 
Beiratsmitglieder erlangen, haben sie Stillschweigen zu 
wahren. Von dieser Verschwiegenheitsverpflichtung aus-
genommen (d.h. nicht erfasst) ist die Nutzung erlangter 
Informationen im Rahmen der Tätigkeit des jeweiligen 
Beiratsmitglieds als Geschäftsführer des jeweiligen Mit-
gliedszweckverbands. 

§ 13 

Finanzierung 

(1) Die Aufgabenwahrnehmung des Zweckverbandes 
dient nicht der Gewinnerzielung. Der Zweckverband be-
streitet die Finanzierung des SPNV sowie seiner eigenen 
Aufwendungen nach Maßgabe der nachfolgenden Absät-
ze aus dem ihm von Seiten des Bundes und des Land 
zur Verfügung gestellten Zuwendungen und öffentlichen 
Fördermitteln (insb. § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW), den im 
SPNV erzielten bzw. den den einzelnen Eisenbahnver-
kehrsunternehmen zustehenden und auf Basis der Ver-
kehrsverträgen dem NWL zuzuordnenden Einnahmen 
und Einnahmensurrogaten sowie eigenen Mitteln des 
Zweckverbands (Finanzierungsumlagen).

(2) Der Zweckverband wirkt darauf hin, dass die auf das 
Verbandsgebiet entfallenden Zuwendungen und sonstige 
Fördermittel des Landes und des Bundes, die dem Zweck-
verband entweder als SPNV-Pauschale nach Maßgabe 
des ÖPNVG NRW und der dazu ergangenen Rechtsvor-
schriften oder auf anderen Rechtsgrundlagen zur Finan-
zierung gewährt werden und die auf das Verbandsgebiet 
des Zweckverbands entfallenden Einnahmen und Ein-
nahmensurrogate der Eisenbahnverkehrs-unternehmen 
zur Finanzierung des SPNV-Leistungsangebots sowie der 
eigenen Aufwendungen ausreichen. 

Reichen die vorstehenden Zuwendungen und sonstigen 
Fördermittel sowie die Einnahmen und Einnahmensur-
rogate nicht aus, um das bestellte SPNV-Leistungsange-
bot und die eigenen Ausgaben zu finanzieren, kann der 
Zweckverband nach Maßgabe des Wirtschaftsplans eine 
SPNV-Umlage gemäß § 19 GkG NRW erheben. 

(3) Das Land gewährt dem Zweckverband nach § 12 
Abs. 1 ÖPNVG eine pauschalierte Zuwendung für In-
vestitionsmaßnahmen des ÖPNV. Der Zweckverband 
wird diese Zuwendung zur Förderung von Investitionen 
des ÖPNV, insbesondere in die Infrastruktur verwen-
den oder hierfür an Gemeinden, Kreise- und kreisfreie 
Städte, Gemeindeverbände und öffentliche und private 
Verkehrsunternehmen, Eisenbahnunternehmen sowie 
juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke 
des ÖPNV verfolgen, weiterleiten.

§ 14

Verbandsumlage

(1) Soweit die Landesmittel sowie die sonstigen Einnah-
men des Zweckverbandes nicht zur Deckung des Finanz-
bedarfs ausreichen, erhebt der Verband eine Umlage auf 
der Grundlage von § 19 GkG NRW. Er kann Abschlags-
zahlungen fordern, die nach dem Voranschlag im Haus-
haltsplan zu bemessen sind.

(2) Die Umlage muss eine verursachergerechte Vertei-
lung der nicht gedeckten Aufwendungen auf der Basis 
der auf dem Gebiet der Verbandsmitglieder jeweils be-
legenen Zugkilometer p.a. ermöglichen. 
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§ 15

Prüfung des Zweckverbandes

(1) Für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
gilt die Verordnung über die Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungsähn-
lichen Einrichtungen (JAP DVO) in der jeweils gültigen 
Fassung. Die Verbandsversammlung entscheidet jähr-
lich neu über die Beauftragung der Rechnungsprüfung 
für das abgeschlossene Haushaltsjahr. Einzelheiten ins-
besondere zur Zusammenarbeit mit der Gemeindeprü-
fungsanstalt und zum Verfahren zur Beauftragung eines 
Wirtschaftsprüfers/Wirtschaftsprüfungsgesellschaft re-
gelt eine von der Verbandsversammlung zu beschließen-
de Rechnungsprüfungsordnung.

(2) Soweit dem Zweckverband Ausgleichszahlungen des 
Landes zufließen, steht dem Landesrechnungshof ein 
Prüfungsrecht gemäß § 91 LHO beim Zweckverband 
und seinen Zweckverbandsmitgliedern zu.

§ 16 

Ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädigung

(1) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der 
Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für 
diese ehrenamtliche Tätigkeit kann ihnen anlässlich 
der Teilnahme an einer Sitzung der Verbandsversamm-
lung sowie deren Ausschüsse, der Fraktionen und des 
Ältestenrates der Verbandsversammlung oder sonstiger 
Gremien des Zweckverbandes eine Entschädigung nach 
Maßgabe des § 17 Abs. 1 GkG NRW sowie der NWL-Ent-
schädigungssatzung in der jeweils gültigen Fassung und 
ggf. in entsprechender Anwendung der Verordnung über 
die Entschädigung kommunaler Vertretungen und Aus-
schüsse (EntschVO) in der jeweils geltenden Fassung 
gewährt werden. 

Gleiches gilt auch für die Teilnahme an Sitzungen von 
Gremien, Ausschüssen, Arbeitsgruppen, Kommissio-
nen oder ähnlichen Einrichtungen juristischer Perso-
nen, an denen der Zweckverband beteiligt ist, sofern 
die Verbandsversammlung die Teilnahme beschlossen 
hat und dort keine eigene Entschädigung gezahlt wird. 

(2) Der Verbandsvorsteher und seine Stellvertreter sind 
ehrenamtlich tätig und erhalten eine zusätzliche Auf-
wandsentschädigung in Form einer monatlichen Pau-
schale. Dies gilt nicht für den hauptamtlich bestellten 
Verbandsvorsteher gemäß § 10 Absatz 3. 

(3) Das Nähere zur Entschädigung der Mitglieder der 
Verbandsversammlung und ihrer Stellvertreter sowie des 
ehrenamtlichen Verbandsvorstehers und seiner Stellver-
treter regelt die NWL-Entschädigungssatzung, über die 
die Verbandsversammlung beschließt.

§ 17

Ergänzende Rechtsvorschriften

Soweit diese Satzung und das GkG keine besonderen 
Vorschriften enthalten, finden die Vorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der jeweils gültigen Fassung sinngemäß Anwendung.

§ 18 

Öffentliche Bekanntmachung

Die Aufsichtsbehörden haben die Verbandssatzung, ihre 
Ergänzung oder Änderung in ihrem amtlichen Veröffent-
lichungsblatt bekanntzumachen. Bekanntmachungen 
des Zweckverbandes sind im Amtsblatt der Bezirksre-
gierung Arnsberg zu veröffentlichen. Sind Karten, Pläne 
oder Zeichnungen und damit verbundene Texte und Er-
läuterungen bekannt zu machen, werden sie ausgelegt. 
In diesem Fall ist vorbehaltlich besonderer gesetzlicher 
Bestimmungen nach Maßgabe des Satzes 1 unter Be-
zeichnung des Gegenstandes bekannt-zumachen, wo 
und für welchen Zeitraum die Auslegung erfolgt.

§ 19 

Vorzeitiges Ausscheiden

Sollte aufgrund gesetzlicher Vorgaben ein Ausscheiden 
aus dem Zweckverband möglich werden, kann ein Ver-
bandsmitglied seine Mitgliedschaft kündigen, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. Bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes kann eine Kündigung mit einer Frist von 2 
Jahren zum Ende eines Haushaltsjahres erfolgen. Das 
ausscheidende Verbandsmitglied haftet für die bis zu 
seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten 
des Zweckverbandes weiter. Einen Rechtsanspruch auf 
Beteiligung des Verbandsvermögens hat das ausschei-
dende Verbandsmitglied nicht.

§ 20 

Auflösung des Zweckverbandes

(1) Bei der Auflösung des Zweckverbandes verpflichten 
sich die Verbandsmitglieder, die Bediensteten entspre-
chend § 128 BRRG zu übernehmen. Kommt eine Eini-
gung nicht zustande, entscheidet die Aufsichtsbehörde.

(2) Im Falle der Auflösung gehen das Vermö-
gen und die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes auf 
die Verbandsmitglieder im Verhältnis ihrer finanziellen 
Aufwendungen an den Verband während der letzten 5 
vollen Kalenderjahre vor der Auflösung, bei Auflösung 
vor Ablauf von 5 Jahren im Verhältnis ihrer bisherigen 
finanziellen Aufwendungen über. 

(3) Den der Auf-
lösung widersprechenden Verbandsmitglieder steht ein 
Vorkaufsrecht an dem gesamten, den Verbandszweck 
dienenden Verbandseigentum, nicht aber an einzelnen 
Teilen desselben zu, wenn sie den Verband fortführen 
wollen.

§ 21

Inkrafttreten

Die Verbandssatzung in der jeweils gültigen Fassung 
tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in dem amtlichen Veröffentlichungsblatt der Bezirksre-
gierung Arnsberg in Kraft. Durch Inkrafttreten dieser 
Fassung der Verbandssatzung werden sämtliche vorhe-
rigen Verbandssatzungen außer Kraft gesetzt.
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Genehmigung

Vorstehende Änderung der Verbandssatzung des Zweck-
verbandes „Nahverkehr Westfalen-Lippe“ (NWL) wird 
hiermit gemäß § 20 Abs. 2 S. 2 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit – GkG – vom 01. 10.1979 
(GV.NRW.S. 621) in der zur Zeit geltenden Fassung (SGV.
NRW. 202) genehmigt.

Bezirksregierung Arnsberg
31.04.12.02-001 Arnsberg, den 06.02.2025

Im Auftrag

(König) (LS)

Bekanntmachung

Vorstehende Satzungsänderung und meine Genehmi-
gung werden hiermit gemäß §

11 Abs. 1 GkG öffentlich bekanntgemacht.

Bezirksregierung Arnsberg
31.04.12.02-001 Arnsberg, den 06.02.2025

Im Auftrag

(König) (LS)

(3371) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 75

94.  Überwachung des Verkehrs mit   
Arzneimitteln- Ungültigkeitserklärung einer  

Erlaubnis gem. § 52a AMG

Bezirksregnierung Arnsberg Arnsberg, 06.02.2025 
24.05.07-022
Die Erlaubnis in englischer Sprache mit der Nummer DE_
NW_01_WDA_2021/24.05.03-0160-001 vom 17.03.2021, 
ausgestellt auf die Firma Globi-Pharm GmbH & Co.KG, 
Dieselweg 23A, 59379 Selm-Bork, wird hiermit wegen 
Verlust für ungültig erklärt.

Im Auftrag

gez. Katharina Mühr

Dezernat 24 - pharmazeutische Angelegenheiten

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 82

95.   Antrag der Firma Bioenergie Hamm GmbH 
vom 19.12.2022 auf Erteilung einer Genehmigung 
zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur 
Biomasseverwertung sowie einer Trocknung und 

thermischen Verwertung nicht gefährlicher Abfälle 
in 59071 Hamm, Kranstr. 32, gemäß § 4 Bundes-

Immissionsschutzgesetz; 
G 0029/22

Bezirksregierung Arnsberg Dortmund, 07.02.2025
900-0017289-0010/AAG-0001

Öffentliche Bekanntmachung 

Die Bioenergie Hamm GmbH, Kranstr. 32, 59071 Hamm, 
beantragt die Genehmigung für die Errichtung und den 
Betrieb einer Anlage zur Biomasseverwertung gemäß § 
4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) auf 
Ihrem Grundstück in 59071 Hamm, Kranstr 32, Ge-
markung Uentrop, Flur 3, Flurstück 622, 623 und 717. 

Das beantragte Vorhaben umfasst im Wesentlichen fol-
gende Maßnahmen: 

1. Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Biomasse-
verwertung (Biogasanlage) bestehend aus: 
1.1. Zwei Fermentern 
1.2. Einem Nachgärer 

1.3. Einem Pumpenraum 
1.4. Einer Entwässerungsanlage 
1.5. Einem Gärprodukt-Zwischenspeicher 
1.6. Einer Ammoniumstrippung 

2. Errichtung und Betrieb einer Trocknungsanlage für 
Gärreste, bestehend aus zwei Wirbelschichttrocknern 

3. Errichtung und Betrieb einer Anlage zur thermischen 
Verwertung von getrocknetem Gärrest mit einer Feu-
erungswärmeleistung von 4,5 MW 

Der Betrieb der Anlage soll durchgehend im 24-Stun-
den-Betrieb erfolgen. Lieferverkehr sowie die Vorlage 
von Feststoffen in der Anlage sollen zwischen 06:00 und 
22:00 Uhr erfolgen. 

Das Vorhaben soll 2025 umgesetzt werden. 

Die Gesamtanlage gehört zu den unter den folgend ge-
nannten Nummern des Anhangs 1 der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) genann-
ten Anlagen: 

8.6.2.1 (G, E) 

zur biologischen Behandlung […] von 50 Tonnen oder 
mehr je Tag, zur physikalisch-chemischen Behandlung, 
insbesondere zum […] Trocknen, mit einer Durchsatzka-
pazität an Einsatzstoffen bei 50 Tonnen je Tag oder mehr, 

8.10.2.1 (G, E) 

zur physikalisch-chemischen Behandlung, insbesonde-
re zum […] Trocknen, mit einer Durchsatzkapazität an 
Einsatzstoffen bei 50 Tonnen je Tag oder mehr, sowie 

8.1.1.4 (V) 

zur Beseitigung oder Verwertung fester […] Abfälle mit 
brennbaren Bestandteilen durch thermische Verfahren, 
insbesondere […] Verbrennung, mit einer Durchsatzka-
pazität von weniger als 3 Tonnen nicht gefährlichen Ab-
fällen je Stunde […]. 

Das Vorhaben bedarf insgesamt einer Genehmigung 
nach § 4 BImSchG und wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BImSchG öffentlich bekannt gemacht. 

Für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens 
nach dem BImSchG ist die Bezirksregierung Arnsberg 
gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang I der Zustän-
digkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) zuständig. 

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Un-
terlagen sind 

vom 17.02.2025 bis einschließlich 17.03.2025 

im Internet unter
https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen ein-
sehbar. Auf Verlangen eines Beteiligten kann ihm eine 
leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfü-
gung gestellt werden. Hierzu ist rechtzeitig vor Ablauf 
des oben genannten Zeitraums ein Antrag unter Angabe 
des oben genannten Aktenzeichens dieser Bekanntma-
chung an die Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstra-
ße 1, 59821 Arnsberg (Telefax: 02931 82-2520; E-Mail: 
poststelle@bra.nrw.de) zu stellen.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben kön-
nen in der Zeit vom 17.02.2025 bis einschließlich 
17.04.2025 schriftlich bei der Bezirksregierung Arns-
berg (Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg, Telefax: 02931 
82-2520) erhoben werden. Ebenfalls können Einwen-



Amtsblatt Nr. 07 /2025   83 

dungen auf elektronischem Wege an die E-Mail-Adresse 
poststelle@bra.nrw.de zugesandt werden. 

Die Einwendungen müssen den Namen und die volle 
leserliche Anschrift des Einwenders tragen. Das Akten-
zeichen dieser Bekanntmachung ist dabei immer mit 
anzugeben. Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind für 
das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein sich anschließen-
des Gerichtsverfahren. 

Die Einwendungen werden dem Vorhabensträger sowie 
den am Genehmigungsverfahren beteiligten Behörden 
und Stellen bekannt gegeben. Auf Verlangen der Ein-
wenderin / des Einwenders wird deren / dessen Name 
und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Anga-
ben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendun-
gen erforderlich sind. 

Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe 
der Einwendungen und Informationen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten finden Sie auf der Homepage 
der Bezirksregierung unter dem Link: https://www. bra.
nrw.de/bezirksregierung/datenschutz-der-bezirksregie-
rung-arnsberg 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Ge-
nehmigungsbehörde, ob ein Erörterungstermin durch-
geführt wird, in dem dann die form- und fristgerecht 
erhobenen Einwendungen erörtert werden. Gem. § 10 
Abs. 6 Satz 2 BImSchG kann der Erörterungstermin 
durch eine Online-Konsultation ersetzt werden. Von 
dieser Möglichkeit wird im Rahmen dieses Verfahrens 
Gebrauch gemacht. 

Die anstelle eines Erörterungstermins geplante Online-
Konsultation findet statt im Zeitraum 

Montag, 12.05.2025 

bis 

Donnerstag, 22.05.2025. 

Sollte die Online-Konsultation nicht oder nicht im oben 
genannten Zeitraum stattfinden, wird dies rechtzeitig 
öffentlich im Amtsblatt der Bezirksgierung Arnsberg 
und auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg 
unter https ://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen 
bekannt gemacht. 

Die Online-Konsultation ist öffentlich zugänglich. Die 
Personen, die sich bislang nicht im Verfahren geäu-
ßert haben, können den Zugang spätestens bis zum 
09.05.2025 unter Angabe des in dieser Bekanntma-
chung angegebenen Aktenzeichens schriftlich (Bezirks-
regierung Arnsberg, Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg; 
Telefax: 02931 82-2520) oder elektronisch unter der E-
Mail-Adresse: poststelle@bra.nrw.de anfordern. 

Das Recht, sich während der Online-Konsultation zu äu-
ßern, haben jedoch neben den Vertretern der beteiligten 
Behörden und dem Vorhabensträger und dessen Beauf-
tragten nur diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen 
erhoben haben. Diese Teilnehmenden der Online-Kon-
sultation können sich bis zum Ablauf der Äußerungs-
frist, Donnerstag, den 22.05.2025 schriftlich bei der 
Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstr. 1, 58921 Arns-
berg; Telefax: 02931 82-2520) oder elektronisch unter 
der E-Mail-Adresse: poststelle@bra.nrw.de äußern. Die 
Frist wird hiermit gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 BIm-SchG 
bekannt gemacht. Die Behörden, die Vorhabenträgerin 
und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stel-

lungnahmen abgegeben haben, werden durch die Be-
zirksregierung Arnsberg hinsichtlich der Modalitäten der 
Online-Konsultation individuell schriftlich benachrich-
tigt und benötigen keine weitere Anmeldung. 

Ausdrücklich wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
die erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Vorhabenträgers oder bei Ausbleiben von Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. 

Darüber hinaus wird die Entscheidung über den Antrag 
öffentlich bekannt gemacht. 

Die Zustellung der Entscheidung über das Vorhaben an 
die Personen, die Einwendungen erhoben haben, kann 
gemäß § 10 Abs. 8 BImSchG durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden. 

Im Auftrag 

gez. Wiethoff

(666) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 82

C 
Rechtsvorschriften und  
Bekanntmachungen anderer  
Behörden und Dienststellen

96.  Tagesordnung der 17. Sitzung der   
Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr

Regionalverband Ruhr Essen, 06.02.2025

Die 17. Sitzung der Verbandsversammlung findet am

Freitag, 21. Februar 2025 – 10:00 Uhr –

im Plenarsaal

Kronprinzenstr. 35/Erdgeschoss, 45128 Essen

statt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Formalia
1.1 Genehmigung der Niederschrift
1.2 Um- und Nachbesetzung in Gremien und Auf-

sichtsräten
1.2.1 Ersatzwahl eines beratenden Mitgliedes der Ver-

bandsversammlung

2. Aktuelles

. Angelegenheiten nach Landesplanungsgesetz

3. Vorlagen der Bezirksregierungen
3.1 Förderprogramm "Kommunaler Straßenbau 

2025"
 hier: Unterrichtung und Beschlussfassung

4. Vorlagen aus dem Planungsausschuss

5. Vorlagen aus dem Ausschuss für Mobilität

6. Fraktionsanträge

7. Anfragen und Mitteilungen
7.1 Anfragen
7.2 Mitteilungen
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. Angelegenheiten nach RVR-Gesetz

8. Vorlagen aus dem Ausschuss für Wirtschaft
 und Beteiligungen
8.1 Angelegenheiten der TouristikEisenbahnRuhr-

gebiet GmbH (TER)
 Bürgschaftsübernahme für den Anteil der Bun-

desmittel des Eisenbahn-Bundesamtes - EBA (50 
% der förderfähigen Kosten) für die Ersatzinve-
stition der Gleiserneuerung zwischen km 58,88 
und 59,70 der Strecke Hattingen - Wengern-Ost

8.2 Jahresabschlüsse der Beteiligungsgesellschaf-
ten zum 31.12.2023

 - Betreibergesellschaft Silbersee II Haltern am 
See mbH

8.3 Angelegenheiten der Business Metropole Ruhr 
GmbH

 - Hydrogen Metropole Ruhr (HyMR) - Sachstands-
bericht und Beschluss zur Übertragung der Auf-
gaben der HyMR an die Business Metropole Ruhr 
GmbH

8.4 Angelegenheiten der Abfallentsorgungs-Gesell-
schaft Ruhrgebiet GmbH

 - Änderung der Gesellschaftsverträge der
 - Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH
 - AGR Betriebsführung GmbH
 - AGR-KAKO GmbH
 - AGR-Personalservice-Ruhr GmbH
 - LAMBDA Gesellschaft für Klimaschutz und 

regenerative Energien mbH
 - ÖKODATA GmbH
 - RZR II Herten GmbH
8.5 Angelegenheiten der Freizeitgesellschaften
 - Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH
 - Änderung des Gesellschaftsvertrages
8.6 Angelegenheiten der TouristikEisenbahnRuhr-

gebiet GmbH
 - Änderung des Gesellschaftsvertrages
8.7 Angelegenheiten der Freizeitgesellschaften
 - Revierpark Gysenberg Herne GmbH
 - Änderung des Gesellschaftsvertrages
8.8 Angelegenheiten der Umweltzentrum Westfalen 

GmbH
 - Änderung des Gesellschaftsvertrages
8.9 Angelegenheiten der Freizeitgesellschaften
 - Freizeitzentrum Xanten GmbH - Änderung des 

Gesellschaftsvertrages
8.10 Angelegenheiten der Business Metropole Ruhr 

GmbH
 - Verkauf der Anteile an der european centre for 

creative economy GmbH

9. Vorlagen aus dem Planungsausschuss
9.1 Wanderlandschaft Ruhr  
 Hier: Lückenschlüsse Wanderwegenetz

10. Vorlagen aus dem Ausschuss für Mobilität 
10.1 Ersetzungsvorlage
 Regionales Radwegenetz für die Metropole Ruhr
 Hier: Integration des Freizeitnetzes in das Regi-

onale Radwegenetz
10.2 Mobilitätskonferenz.RUHR 2025
10.3 Parkraumstrategie für Standorte des Regional-

verbandes Ruhr und Freizeitstandorte aus dem 
Freizeit- und Tourismuskonzept

11. Vorlagen aus dem Ausschuss für Klima, Umwelt 
und Ressourceneffizienz 

12. Vorlagen aus dem Ausschuss für Kultur, Sport 
und Vielfalt

13. Vorlagen aus dem Ausschuss für Digitalisierung, 
 Bildung und Innovation

14. Vorlagen aus dem Betriebsausschuss RVR Ruhr 
Grün

15. Vorlagen aus dem Rechnungsprüfungsausschuss

16. Vorlagen ohne Fachausschussbeteiligung
16.1 Wiederwahl Nina Frense - Beigeordnete Bereich 

IV - Umwelt und Grüne Infrastruktur
16.2 Bestellung der Betriebsleitung RVR Ruhr Grün
16.3 Änderung des § 1 der Geschäftsordnung
16.4 EKOCity Abfallwirtschaftsverband
 - Wechsel des stellvertretenden Mitglieds in der 

Verbandsversammlung des EKOCity Abfallwirt-
schaftsverbandes

16.5 Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Kom-
HVO NRW

16.6 Bekanntgabe der in der Zeit vom 01.11.2024 - 
31.12.2024 für das Haushaltsjahr 2024 geneh-
migten Haushaltsüberschreitungen

17. Fraktionsanträge/Resolutionen
17.1 Antrag Die Grünen 
 Nahverkehrsplanung im Ruhrgebiet neu aufstel-

len

18. Anfragen und Mitteilungen
18.1 Anfragen
18.2 Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

. Angelegenheiten nach RVR-Gesetz
19. Vorlagen mit Fachausschussbeteiligung
20. Vorlagen ohne Fachausschussbeteiligung
21. Anfragen und Mitteilungen
21.1 Anfragen
21.2 Mitteilungen

Essen, 06.02.2025

Dr. Frank Dudda

Vorsitzender der Verbandsversammlung

(423) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 83

97.   Beschluss der Sparkasse Bochum 

Das abhandengekommene, am 10.10.2024 aufgebotene, 
Sparkassenbuch Nr. DE68 4305 0001 0309 2788 10 ist 
bis zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch Nr. DE68 4305 0001 0309 2788 
10 wird für kraftlos erklärt.

W 53/24

Bochum, 27.01.2025

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L.S. gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 84
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98.  Aufgebot der Sparkasse Hattingen 

Wir bieten das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
314020090 hierdurch auf. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches muss innerhalb von 
3 Monaten seine Rechte unter Vorlage des Sparkassen-
buches geltend machen. Nach Ablauf dieser Frist wird 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Hattingen, 29.01.2025

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 85

99.  Aufgebot der Sparkasse Hattingen 

Wir bieten das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
320188709 hierdurch auf. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches muss innerhalb von 
3 Monaten seine Rechte unter Vorlage des Sparkassen-
buches geltend machen. Nach Ablauf dieser Frist wird 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Hattingen, 04.02.2025

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 85

100.  Aufgebot der Herner Sparkasse 

Wir bieten folgendes Sparbuch mit der Kontonummer:

300.075.041 auf.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, innerhalb von 3 Monaten sein Recht unter Vor-
lage des Sparkassenbuches geltend zu machen. Nach 
Ablauf dieser Frist wird das Sparkassenbuch für kraft-
los erklärt.

Herne, 05.02.2025

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 85

101.  Kraftloserklärung der Herner Sparkasse 

Das von der Herner Sparkasse ausgestellte Sparkassen-
buch mit der Nummer 301.144.119 ist für kraftlos er-
klärt, nachdem es ordnungsgemäß aufgeboten wurde und 
keine Rechte von dritter Stelle geltend gemacht wurden.

Herne, 05.02.2025

Herner Sparkasse

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(50) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 85

102.  Kraftloserklärungen der Sparkasse Witten

Die von der Sparkasse Witten ausgestellten Sparkas-
senbücher mit den Nummern

300140696, 309534634

werden hiermit, nachdem die Aufgebotsfrist abgelau-
fen ist, gem. Abschnitt 6 der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften zum Sparkassengesetz für kraftlos erklärt

Witten, 28.01.2025

lke

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Herr Wagner  gez. i.A. Herr Sudwischer

(60) Abl. Bez. Reg. Abg. 2025, S. 85

E 
 
Sonstige Mitteilungen 

 

  Auflösung eines Vereins

Der „Evangelische Kirchbauverein Werl e. V." mit Sitz in 
Werl, eingetragen beim Amtsgericht Arnsberg unter VR 
90117, ist aufgelöst. Die Gläubiger des Vereins werden 
gebeten, etwaige Ansprüche beim Liquidator anzumelden:

Günter Krause, Kleinsorgenring 14, 59457 Werl (27)

 Auflösung eines Vereins

Der Verein „Deutsch-Französische Gesellschaft Hagen e. 
V.", eingetragen beim Amtsgericht Hagen unter VR 1773, 
ist aufgelöst. Die Gläubiger des Vereins werden gebeten, 
etwaige Ansprüche bei den Liquidatoren anzumelden:

Philip und Mathilde Niland, Emster Str. 58a,
58093 Hagen (30)

 Auflösung eines Vereins

Der Verein „Octopus Kamen e. V." mit Sitz in Kamen, 
eingetragen beim Amtsgericht Hamm unter VR 10233, 
ist aufgelöst. Die Gläubiger des Vereins werden gebeten, 
etwaige Ansprüche bei den Liquidatoren anzumelden:

Dieter Brosch, Goekenheide 13, 59192 Bergkamen

Dirk Burgemeister, Wickeder Str. 29a, 59174 Kamen

 (35)

 Auflösung eines Vereins

Der Verein „Stolpersteine Geseke e. V.", mit Sitz in Ge-
seke, eingetragen beim Amtsgericht Paderborn unter 
VR 3822, ist aufgelöst. Gläubiger des Vereins werden 
hiermit aufgefordert, etwaige Ansprüche bei den Liqui-
datoren anzumelden:

Birgit Pollhans, Junferngasse 6, 59590 Geseke

Johannes Josef Kleine, Junferngasse 11 a, 59590 Geseke

 (40)
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